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geschäft bedeutend diskreter ab! und
eben ganz ohne moralischen Halt mangels
(siehe oben) hätte ich beinahe den Zettel
für das Landwirtschaftsgesetz in die für
irgend eine lokalzürcherische Angelegenheit

bestimmte Urne geworfen, wenn mich
nicht der gespreizte Wächter noch rechtzeitig

auf den Irrtum aufmerksam gemacht
hätte. Kleinlaut, wie ich gekommen, schlich
ich mich von dannen und suchte in meinem
Innern vergeblich nach jener Selbstbefriedigung

(Stumpen rauche ich prinzipiell
nicht), die meinen Mit-Stimmbürgern so
wohltuend vom markanten Antlitz leuchtete.

Drauhen regnete es noch immer und am
äuhersten Ende des Schulhausplatzes
warteten geduldig einzelne Gattinnen auf ihre
mif vor Selbstbewußtsein geschwellter Brust
aus den geheiligten Hallen zurückkehrenden

Helden, aus jenen Hallen, zu denen
sie als «nur Frauen» selbstverständlich keinen

Zutritt hatten. Auf dem Heimweg zu
meiner ebenso geduldig, wenn auch nicht
gerade im Regen harrenden Gemahlin
stellte ich mir vor, wie nett es doch eigentlich

wäre, wenn wir Männer einmal am
Arm unserer Frauen, Bräute oder
Freundinnen zur Urne wandeln könnten, wie
viel menschlicher und wie viel weniger

nüchtern die Atmosphäre dadurch würde.
Doch gleichzeitig sah ich wieder die
markigen Gestalfen vor meinem geistigen
Auge erscheinen und wurde mir des
Verwegenen meiner Zukunffsvision bewufjt.

Wahrhaftig! Das wäre ja noch schöner.
Frauen im Stimmlokal und gar noch als
aktive Bürgerinnen. Nein, die gehören an
den häuslichen Herd, allwo sie zu warfen
haben, bis der Nachfahre derer von Mor-
garten sich von seinen Stammfischgenossen
und der dazu gehörigen Kellnerin losgerissen

hat, nachdem er seine vaterländische
Tat genügend besprochen und begossen
hat. Und überhaupt: wir sind dem «schwachen

Geschlecht» punkto Gleichberechtigung
schon viel zu weit entgegengekommen.

Nicht genug damit, dah unsere Frauen
den Lebensunterhalt der Familie mitverdienen

helfen, lassen wir es auch noch zu,
dah sie auf dem Weg zur Arbeit im Tram
und Autobus die ganze Strecke stehen
dürfen. Nein, die grofje Polifik mufj
Männersache bleiben, denn nur den Männern
steht es zu, sich das Recht zur
Selbstbestimmung und die Handlungsfreiheit durch
immer neue Gesetze vom Staate abnehmen

zu lassen. Und nur der politisch klar
und nüchtern denkende Mann ist in der
Lage, sein wuchtiges JA oder vernichtendes

NEIN so in die Urne zu werfen, wie
es seine Partei oder sein Verband für richtig

halten. Frauen aber wären dabei ganz
unbrauchbar. Sie könnten ja eine eigene
Meinung haben, die weder mit derjenigen
ihres Herrn und Gebieters noch mit einer
Parteimeinung übereinstimmen würde.
Wo kämen wir denn da hin? Weiht Du
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es, liebes Bethli, oder soll ich es Dir unter
vier Augen flüstern: endlich wieder auf
einen grünen Zweig!

In diesem Sinn und Geist grüfjt Dich
herzlich Dein Megge.

Lieber Megge!
Wie kann ein Mann, ein Arzt, ein Bürger mit

einem so guten Schweizernamen so staatszersetzendes

Zeugs schreiben
Trotzdem herzliche Grüße! Bethli.

Vom Regeli

Regelis Freund Fredi hat ihm einen prächtigen
Schneemann von Mammutformat gemacht. Aber
noch am gleichen Abend verkündet das Radio
Regen, und am nächsten Morgen steht nur noch
ein jämmerlicher Torso da. Regeli bricht in Tränen
aus. Immer noch schluchzend meint es: «Mer het-
ted em Radio halt söle prichte, i hegi sonen
schöne Schneema!» Martina
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etwas besonders Feines, ein hochwertiges Genußmittel

von vorzüglichem Geschmack, dem Sie Ihr Vertrauen

schenken können. Sie sind gut beraten, wenn Sie diese

Marke wählen.

Erhältlich in Drogerien, Apotheken u. Spezialgeschäften
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Tilmar w
Aus der Heilpflanze «Hex Paraguayensis» entstand
Tilmar. Tilmar treibt die Gifte aus dem Körper,
scheidet die Harnsäure aus, regt die Darm- und
Lebertätigkeit an. Wer an Rheuma, Gicht und

Gliederschmerzen leidet, wird bald die Wirkung spüren.
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